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Traktandum besprochen, nachdem ja schon in Ölten eine

eigens dazu einberufene Generalversammlung einen ganzen

Nachmittag darüber debattiert hatte.

Wenn nun die Tagung dem ausführlichen und

sorgfältig begründeten Antrage der Kommission, die

Vorschläge der anderen Verbände im Prinzip anzunehmen,

mit überwiegendem Mehr (etwa 10 :1) zustimmte,

so galt dieses Mehr, implizite und explizite, vor allem

der Sammlung der Kräfte, der Bildung des Spitzenverbandes

der Fachvereine und seinen Aufgaben.

Es gilt Einfluss auf die öffentliche Meinung, auf

Behörden, Verordnungen und Gesetze zu erhalten. Es gilt
vor allem, die Oeffentlichkeit zu überzeugen, dass im

Fachgebiet allein der Eachmann die Verantwortung einer

Entscheidung übernehmen könne. Dazu wurde die

Titelschutzvorlage in ihrem abgeänderten Gewände als heute

einzig gangbarer Weg gut befunden.

Die von erfreulicher Einstimmigkeit getragene
Versammlung schloss eine Ansprache des bernischen
Kantonsbaumeisters im Namen der Regierung und der
Baudirektion von Bern.

Wohl teilweise mit Erstaunen und nicht frei von Neid

hörten die Versammlungsteilnehmer, wie von einer so

wichtigen Behörde unser Bund beglückwünscht wird zu

seinen Grundsätzen und Bestrebungen, wie die handfeste

Zusicherung gegeben wird, diese Grundsätze, des

Bundes Arbeiten und seine Mitglieder zu achten und zu

berücksichtigen. Nicht überall soll es so sein. Es gäbe

Kantone, wo nichts weniger gelte, als gerade die

Fachmeinung des Fachmannes, hörte man.

Nach der einheitlichen und für alle befriedigend
verlaufenen Versammlung sind Seefahrt und Abendversammlung

wohltuende, ungetrübte Entspannung. Der

gastfreien Ortsgruppe Bern, ihrem organisierenden
«Agitator» Itten, dem gestrengen, nicht ruhenden Tischmeist.'r

Moser, Biei, dem Thunersee und seinen Berg- und

Wolkenkulissen hat der BSA dies Jahr viele anregende und

gute Stunden zu verdanken.

Die innere Erleuchtung eines Thunerseebähnchens

versammelte nach Mitternacht noch einmal die ganze

Versammlung zur Heimfahrt von Oberhofen. Wie nun

plötzlich auseinandergehen?

Der Thuner Kursaal am Ende der Bahnstrecke klug
wartend, schluckte für tanzende Morgenstunden die

schweizerische Baumeisterschaft. Aber auch aus diesen

Räumen fanden mehr als sieben Aufrechte noch den Weg

zum Hause Ittens, um von seinen Wiesenterrassen aus

den Morgen über den See sich hellen zu sehen.

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr sollte Abfahrt nach

Interlaken sein. Aber noch um 9.10 Uhr hörte man
in dem von der Versammlung okkupierten Hotel Duschen

rauschen.

Gesetzt geschützte Marke

C^IIL
CWt aäiK^

ill

Isolierte

Kupferrohre
Q Patent Nr. 155 856

Neuheit
für Warmwasserleitungen
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